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1 Planungsanlass / Allgemeines 

Die Stadt Melle beabsichtigt, die unbebauten Flächen zwischen der A30 und der „Gesmolder 

Straße“ (K228) im Stadtteil Melle-Mitte zu einer gewerblichen Nutzung heranzuziehen. Die 

Innenstadt von Melle liegt rund 2 km östlich des Plangebietes. 

 

In der Stadt Melle gibt es einen hohen Bedarf an zusätzlichen Gewerbegrundstücken. Dies 

wird auch dadurch deutlich, dass auf dem „freien“ Markt kaum noch zur Verfügung stehende 

freie gewerbliche Baugrundstücke zu erwerben sind. Die Fläche an der „Gesmolder Straße“ 

ist aufgrund der räumlichen Nähe zur Autobahn besonders für eine gewerbliche Entwicklung 

geeignet. 

 

Als Grundlage für die weiteren Erörterungen in den politischen Gremien der Stadt Melle ist ein 

städtebauliches Gesamtkonzept für die Entwicklung des Gewerbegebiets durch das Büro IPW 

INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG aus Wallenhorst erarbeiten worden. Dieses Gesamt-

konzept soll auch Grundlage für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behör-

den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist ein städtebauliches Gesamtkonzept sein. 

2 Bestandssituation 

Das Plangebiet des hier anstehenden Bebauungsplans liegt an einem leichten Nordosthang 

mit Höhenunterschieden von insgesamt rund 10 m und stellt sich als landwirtschaftliche Fläche 

dar. Entlang der A30 befinden sich Gehölzstrukturen. Innerhalb des Plangebiets verläuft ein 

Verbindungsweg zwischen der „Gesmolder Straße“ und der Unterführung an der A30. Zudem 

verlaufen durch das Plangebiet zwei 110kV-Freileitungen. 

 

Nördlich der „Gesmolder Straße“ befinden sich einzelne Gewerbebetriebe sowie mehrere 

Wohngebäude im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Zudem schließen sich an die 

„Gesmolder Straße“ zusammenhängende Waldflächen sowie Landwirtschaftsflächen im Au-

enbereich der Else an. 

3 Städtebauliches Planungsziele 

Städtebauliches Planungsziel der Stadt Melle ist es, westlich der Ortslage von Melle-Mitte ein 

qualitativ hochwertiges neues Gewerbegebiet zu schaffen. Die speziellen örtlichen Gegeben-

heiten des Plangebiets sollen Berücksichtigung finden, damit ein Baugebiet mit einem indivi-

duellen, unverwechselbaren Charakter entsteht: 

- Lage an einem Nordosthang 

- Benachbarte Wohnbebauung an der „Gesmolder Straße“ 

- Gehölzbestand an der südlichen Plangebietsgrenze entlang der A30 

- Zusammenhängende Waldflächen nördlich der „Gesmolder Straße“ 

- 110kV-Freileitungen mit Schutzstreifen 

- Bauverbotszonen entlang der A30 und der K228 

- Verkehrliche Schallimmissionen von umliegenden Hauptverkehrsstraßen 
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Außerdem orientiert sich die Planung an den allgemeinen Grundsätzen des Städtebaurechts: 

 

- Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und 

- eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende 

- sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten, 

- eine menschenwürdige Umwelt sichern und 

- die natürlichen Lebensgrundlagen schützen und entwickeln. 

4 Städtebauliches Gesamtkonzept 

Im Rahmen des städtebaulichen Gesamtkonzepts ist die Grundkonzeption für die Bebauung 

und Erschließung einschließlich der Ver- und Entsorgung sowie der Grünordnung erarbeitet 

worden. Die Bearbeitung erfolgte im Maßstab 1:1.000 und berücksichtigt bereits die im nach-

folgenden Bebauungsplan zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen des Baugesetzbuchs 

(BauGB) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) einschließlich der dazu geltenden lan-

desrechtlichen Vorschriften. 

 

Das städtebauliche Konzept sieht vor, dass die vorhandenen Freileitungen einschließlich 

Schutzstreifen von Bebauung freigehalten werden. Inwieweit eine Anhebung der Strommasten 

sinnvoll ist, um hier Bebauung realisieren zu können, wird im weiteren Verfahren geprüft. Erste 

Abstimmungen zwischen der Stadt Melle und den Trägern der Hochspannungsfreileitungen 

sind bereits erfolgt. 

5 Umweltbelange 

Als Bestandteil dieser Begründung wird bis zur öffentlichen Auslegung der hier anstehenden 

Bauleitpläne ein Umweltbericht erstellt. Nach § 2 Abs. 4 BauGB legt die Gemeinde fest, in 

welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erfor-

derlich ist. Diese Festlegung des Umfangs des Umweltberichtes erfolgt gemäß § 4 Abs. 1 un-

ter Beteiligung der Behörden. Dieses Vorgehen wird Scoping oder auch Antragskonferenz ge-

nannt.  

 

Eine erste Bestandsanalyse mit Gliederungs- und Themenübersicht für den Umweltbericht 

(„Scoping“-Unterlage) ist anliegend beigefügt (s. Anlage). Die vorliegenden Unterlagen dienen 

u.a. dem Zweck, Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Hin-

blick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu erhalten. 

 

Im Hinblick auf die geplante Entwicklung eines Gewerbegebiets an der „Gesmolder Straße“ 

hat der Rat der Stadt Melle in der Sitzung vom 17.12.2019 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Aktuelle und zukünftige Gewerbegebietsentwicklungen sind sowohl bei Neuplanungen wie 

auch bei Erweiterungen auf Aspekte der Nachhaltigkeit auszurichten. Ziel ist es, durch eine 

nachhaltige Planung eine Balance zwischen ökologischem, ökonomischem und sozialem Nut-
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zen für Gewerbeflächen zu entwickeln und daraus ein innovatives Konzept zur Gewerbeflä-

chenentwicklung abzuleiten. Dabei ist die Zusammenarbeit mit externen Partnern zu suchen, 

z.B. mit der Deutschen Stiftung Umwelt (DBU).“ 

 

Vor dem Hintergrund des o.g. Ratsbeschlusses ist im weiteren Verfahren noch abzustimmen, 

welche ökologischen Belange im städtebaulichen Gesamtkonzept berücksichtigt und im Be-

bauungsplan verbindlich festgesetzt werden sollen. In der derzeitigen Diskussion sind u.a. fol-

gende Aspekte: 

 

- Dach- und Fassadenbegründung der Gebäude 

- Nutzung der Solarenergie (Wärme- und Stromgewinnung) 

- Zentrale Energie- und Wärmeversorgung 

- Regenwasserversickerung auf den Grundstücken sowie in den Grünflächen 

- Entwicklung naturnaher Kleingewässer 

- Eingrünung gegenüber der „Gesmolder Straße“ 

- Einfriedungen der Baugrundstücke durch naturnahe Hecken 

- Entwicklung naturnaher öffentlicher Grünflächen (Streuobstwiesen, Wildblumenwie-

sen; Bauminseln, Totholzbiotope) 

- Zusätzliche Gehölzpflanzungen entlang der A30 (= als Fledermausleitstrukturen) 

- Vogel- und Insektenfreundliche Bauweise und Beleuchtung 

6 Immissionsschutz 

Für das nachfolgende Bebauungsplanverfahren liegt bereits ein schalltechnischer Bericht mit 

Empfehlungen zur Festsetzung von Lärmemissionskontingente vor (Vorabzug). Die Kontin-

gentierung soll eine gerechte Verteilung der „Emissionsrechte“ mit dem Ziel sicherstellen, dass 

kein „Windhundrennen“ zwischen den einzelnen Betrieben im Plangebiet eintritt. Durch Kon-

tingentierung kann gleichzeitig sichergestellt werden, dass die schützenswerten Nutzungen im 

Umfeld nicht unzulässig durch Gewerbelärm beeinträchtigt werden. Zudem ist im städtebauli-

chen Gesamtkonzept ein Schutzabstand für Büros gegenüber verkehrlichen Schallimmissio-

nen von der A30 berücksichtigt. 

7 Erschließung 

Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Anbindung an das bestehende Verkehrsnetz erfolgt über die „Gesmolder 

Straße“ (K228). Die Anschlussstelle „Melle-West“ an der A30 ist auf kurzem Wege ohne Durch-

querung von Wohngebieten zu erreichen. Im städtebaulichen Gesamtkonzept sind zwei An-

bindungen vorgesehen, wobei die Hauptzufahrt in räumlicher Nähe zur Westumgebung liegt. 

An der Hauptzufahrt ist die Ausbildung einer Linksabbiegespur vorgesehen. 

 

Das innere Erschließungssystem gibt die Siedlungsform des Baugebiets vor und ist als Er-

schließungsring angelegt, so dass Wendeanlagen vermieden werden können. Der Straßen-

querschnitt ist mit 17,00 m so dimensioniert, dass beidseitige Gehwege, öffentliche Pkw/Lkw-
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Stellplätze in Verbindung mit Baumpflanzungen sowie eine Entwässerungsmulde entstehen 

können. 

 

Im östlichen Teil des geplanten Gewerbegebiets ist die Entwicklung eines Quartiersplatzes 

vorgesehen. Hier bietet sich die Möglichkeit, neben der Ausbildung als Quartierstreff auch eine 

Bushaltestelle zur Anbindung an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Stell-

plätze für Car-Sharing-Autos anzulegen. 

 

Entwässerung (Regenwasser) 

Im weiteren Verfahren wird mittels wasserwirtschaftlicher Vorplanung auch die Grundkonzep-

tion für die schadlose Entwässerung des anfallenden Niederschlagswassers erarbeitet. Da 

eine Versickerung im östlichen Teil des Plangebiets nicht möglich ist, ist optional auch die 

Ausbildung eines naturnahen Regenrückhaltebeckens nördlich der „Gesmolder Straße“ be-

rücksichtigt worden. Erste Abstimmungen zwischen der Stadt Melle und dem Landkreis Osn-

abrück sind bezüglich der Lage im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet bereits er-

folgt. 

 

 

Wallenhorst, 2020-02-25 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 


